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§ 3 Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder; Entschädigung  

(1) Einzelheiten zur Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder sind in 
der Geschäȅsordnung für den Stadt rat Erlangen geregelt.  

(2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit 
folgende Entschädigungen:  
a) Fraktionszuschüsse:  

Fraktionen erhalten einen monatlichen Grundbetrag in Höhe von 700 
€. Zuzüglich zum Grundbetrag erhalten alle Fraktionen 310 € für jedes 
Fraktionsmitglied. Ausschussgemeinschaȅen, die mindestens drei 
Stadtratsmitglieder umfassen, werden wie Fraktionen behandelt. 
Einzelstadtratsmitglieder erhalten einen monatlichen 
Geschäȅsführungszuschuss von 336 €. Künȅige prozentuale 
Steigerungen im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(Entgeltgruppe 5 TVöD, Stufe 6) werden ohne Einmalzahlungen 
unmittelbar berücksichtigt.  

 
 
b) Aufwandsentschädigung für Stadtratsmitglieder:  

Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als 
Entschädigung einen Pauschalbetrag von monatlich 1.042,67 €. 
Prozentuale Steigerungen der Beamtenbesoldung werden ohne 
Einmalzahlungen berücksichtigt (Einheitliche Änderungen des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe A 14, Stufe 11, abgedruckt in 

§ 3 Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder; Entschädigung  

(1) Einzelheiten zur Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder sind in 
der Geschäȅsordnung für den Stadt rat Erlangen geregelt.  

(2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit 
folgende Entschädigungen:  
a) Fraktionszuschüsse:  

Fraktionen erhalten einen monatlichen Grundbetrag in Höhe von 855 
€. Zuzüglich zum Grundbetrag erhalten alle Fraktionen 377 € für 
jedes Fraktionsmitglied. Ausschussgemeinschaȅen, die mindestens 
drei Stadtratsmitglieder umfassen, werden wie Fraktionen 
behandelt. Gruppen mit zwei Stadtratsmitgliedern erhalten den 
Grundbetrag nach Satz 1 sowie den zusätzlichen Betrag nach Satz 
2 für ein Stadtratsmitglied. Einzelstadtratsmitglieder erhalten einen 
monatlichen Geschäȅsführungszuschuss von 409 €. Künȅige 
prozentuale Steigerungen im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(Entgeltgruppe 5 TVöD, Stufe 6) werden ohne Einmalzahlungen 
unmittelbar berücksichtigt  

b) Aufwandsentschädigung für Stadtratsmitglieder:  
Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als 
Entschädigung einen Pauschalbetrag von monatlich 1.183,34   €. 
Prozentuale Steigerungen der Beamtenbesoldung werden ohne 
Einmalzahlungen berücksichtigt (Einheitliche Änderungen des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe A 14, Stufe 11, abgedruckt in 



einer Anlage zum Bayerischen Besoldungsgesetz, gelten mit dem 
gleichen Vom-Hundert-Satz unmittelbar). 

c) Aufwandsentschädigung für den Fraktionsvorsitz:  
Der Grundbetrag für den Fraktionsvorsitz beträgt monatlich 494,32 € 
zuzüglich 30,02 € für jedes weitere Fraktionsmitglied. Prozentuale 
Steigerungen der Beamtenbesoldung werden ohne Einmalzahlungen 
berücksichtigt (Einheitliche Änderungen des Grundgehalts der 
Besoldungsgruppe A 14, Stufe 11, abgedruckt in einer Anlage zum 
Bayerischen Besoldungsgesetz, gelten mit dem gleichen Vom-
Hundert-Satz unmittelbar). 

d) Verdienstausfall:  
Stadtratsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben 
außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls. Selbständig tätige Stadtratsmitglieder erhalten auf 
Antrag für jede angefangene Stunde Sitzungsdauer bis längstens 
19.00 Uhr ein Sitzungsgeld von 13,00 € brutto. Berücksichtigt werden 
Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Beiräte, sofern 
das Stadtratsmitglied in der Sitzung stimmberechtigt ist. Die 
Abrechnung erfolgt nachträglich zum Ende des Kalenderjahrs. 

einer Anlage zum Bayerischen Besoldungsgesetz, gelten mit dem 
gleichen Vom-Hundert-Satz unmittelbar). 

c) Aufwandsentschädigung für den Fraktionsvorsitz:  
Der Grundbetrag für den Fraktionsvorsitz beträgt monatlich 561,01  € 
zuzüglich 34,07  € für jedes weitere Fraktionsmitglied. Prozentuale 
Steigerungen der Beamtenbesoldung werden ohne Einmalzahlungen 
berücksichtigt (Einheitliche Änderungen des Grundgehalts der 
Besoldungsgruppe A 14, Stufe 11, abgedruckt in einer Anlage zum 
Bayerischen Besoldungsgesetz, gelten mit dem gleichen Vom-
Hundert-Satz unmittelbar). 

d) Verdienstausfall: 
Stadtratsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben 
außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls. Selbständig tätige Stadtratsmitglieder erhalten auf 
Antrag für jede angefangene Stunde Sitzungsdauer bis längstens 
19.00 Uhr ein Sitzungsgeld von 13,00 € brutto. Berücksichtigt werden 
Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Beiräte, sofern 
das Stadtratsmitglied in der Sitzung stimmberechtigt ist. Die 
Abrechnung erfolgt nachträglich zum Ende des Kalenderjahrs. 

 


